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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 
Rosenstingl und Kollegen vom 4. Juli 1991, 

Nr.,1354/J-NR/1991,-"Einzelgenehmigungen' 
- ..J 

an Transportunternehmer für die CSFR tI 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beanblOrten: 

Zu Frage 1: 

f2r3/AB 
1991, -08- 0 7 
zu 135'1/J 

IlWieviel Einzelgenehmigungen an Transportunternehmer für die 
CSFR gibt es derzeit?lI 

Derzeit gibt es 15.000 Einzel~Fahrtgenehmigungen, wovon 

2.000 nicht für den Transitverkehr und für den Transport von 

Rund~und Schn! ttholz gelten.' 

Für den Grenzzonenverkehr I 4.h. für Beförderungen zw~schen 

österreichischenund tschechoslowakischen (Verwaltungs-) 

Grenzbezirken gibt es 2.500 Einzel-Fahrtgenehmigungen. 

Zu Frage 2: 
"Nach welchen Grundsätzen werden diese vergeben'?" 

In erster Linie werden jene Transportunternehmer berück

sichtigt, die'jahrelang und kontinuierlich in der CSFR

Relation'tätig gewesen sind (Bedachtnahme auf gewachsene 

Strukturen), sowie Gütertransporte, die aufgrund der 

speziellen Beschaffenheit des jeweiligen Gutes nicht- mit der 

Bahn durchgeführt werden können: 
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Zy Frage ~: , 
"Da aufgrund der ~u ge;:-ingen aahntransportmöglichk~itep. ein 
ungeQeckter Bedarf der Wirtschaft vorliegt, sind w~i~ere ' 
EinZelgenehmigungeh notwendig, Ist eine ~ufstOCkhng mögli6h? 
a) Wenn ja, wievie11" 

Was die. l<ontingep.te für Transporte im bilaterGilen ~angstrek
kenverkehr und im Transitverkehr betr~fft, SO ka.nn wegen des 

~rfordern;i.sses .. den Anteil deI;" Schiene im Verkehr mit der 

CSFR nicht absinken zu lass~n, p!'!l:zeit mit keiner AUfstoCkup,g 

gerechnet werden. 

Beim Grenzz(;lnenkontingent sind nöch tole! tere Genehmigungen 

denkbar, umsomehr, alt::>iri die.sem geograph~schen Bereich 
lteirie entsprechenden Bahnal ternat;i. .l.ven be;;tehen. 
Pie österreichischen Wirtschaftspartner (B~ndeswirtschaft$

kammer, Arbeiter)tanlmer, CES) prüfen derzeit die Möglichkeit, 

für Grenzzonen1;:ransporte eventuell auch Dauex:-Gehehmigungen 

vorzusehen. 

Zu Frage 4: 
llWirq übetprüft} ob die zugeteilten Genehmigungen tatsächlich 
gebtahcht werden? 
.a} ,Wenn ja, wie'? 

Jede Ge~ehmigung w~rd bei Grenzübertritt entwertet. Die ent-
, , 

wertete Erlaubnis und der dazugehötende Frachtbrief werden 
ap dasSuhdesminister1Urr1. retourniert. Beide Papiere dienen der 

Ausgabeste+le als ~el~g fÜr die durchgefUhrte Beförderung. 

Zu Frage 5: 
IlPlanen Si~ eine \rarstärkte Berücksichtigung grenznaher 
Transportunternellmer (1,lU\ 'VQrkehrsau:fkommen in österreich 
einzusparen? . 
a) Wenn nein, warum nicht'?" 

Diese Frage wurde in b~zug auf d~n Grenzzonenverkehr bereits 
im Fragept;lnkt 3 von mj.r beantwortet. 
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Im übrigen werden Transportunternehmen mit einem Standort ~m 
nör d11cnen Mühl-, Wald- unQ Weinviertel sowie im Mprchfeld bei 
der Vergabe von CSFR-FahrtgenehmifTUngen im Rahmen der ver
keh t s po11tischen Mög~ichkeiten durchqus stär~er b~rUck$~chtig~ 
als Betriebe mit hgrenzfernen- Standorten. 
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